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Mittheilungen aus den Verhandlungen der Stände des Großherzogthums
Baden im Jahr 1831 .

N °° 106 . Karlsruhe 9 . August .

Fortsetzung des Zehntberichts - von Hoffmann .

2 ) Die Capitalleistungen berechnen sich an Entschädigung
der Zehentberechtigten mit Ausnahme des Fiskus , an

Aufbesserung der Pfarreien , Schuldienste und Stiftun¬

gen , an Entschädigung der Gemeinden , Pfarreien ,

Schuldienste und Stiftungen für Uebernahme von La¬

sten , im Ganzen auf . 17,940,000 fl .

Der Capitalbeitrag der Zehntpflichtigen

berechnet sich auf . . 15,390,000 fl .

so daß nur noch . . . . . . . 2,550,000 fl.

übrig bleiben , um welche sich bei der Abschaffung des

Zehnten die Staatsschuld vermehrt .

3 ) Ter Beitrag der Zehntpflichtigen repartirt sich auf 100 fl.

Steuercapital der zehntbarbaren Güter

im Durchschnitt :
im Capital auf . 4 fl. 23 kr.

oder in der 10jährigen Rate auf . — 32 % fr #

oder in der 20jährigen Rate auf . — 19 % kr.

oder in dem einfachen Zins auf . . — 10 % kr.

Die zehntbaren Weinberge wird es etwas höher , die zehnt¬

baren Wiesen weniger treffen .
Die Beilage 6 . enthält beispielsweise die Berechnung der

Beitragskapitalien mehrerer Gemeinden .
4 ) Ter jährliche Betrag , welchen der Staat

zu decken hat , berechnet sich an Capital -

zins auf . . . - . 102,000 fl.

an Competenzeu . 361,000 fl.
an Ausfall der Domänenkasse . . . . 400,000 fl .

im Ganzen auf 863,000 fl .

Zur Deckung dieses bedeutenden Betrags dient

zunächst der dermalige Ueberschuß des

Budgets von . 356,000 fl .
und es bleiben 507,000 fl .

welche durch 4 % kr . Erhöhung der direkten Steuer gedeckt
werden können . Allein zu dieser Steuercrhöhung wird man

nicht schreiten müssen , wenn man ins Auge faßt , daß un¬

ter den Ansgaben , welche das Ministerium des Innern mehr
als in früheren Jahren verlangt , die Summe von 287,000 fl .

enthalten ist, von welchen der Herr Finanzminister bei Vor¬

lage des Budgets sagte :

„ Sie , meine Herren , werden in reife Bcrathung ziehen ,
was dem Lande mehr frommen dürfte , Steuerminderungcn
oder neue Ausgaben znm Wohl desselben ; " wenn man fer¬

ner bedenkt , daß nach den Vorbereitungsarbeiten zum Bud¬

get bereits ersichtlich ist , daß an anderen Positionen , ins¬

besondere aber am Militäretat , bedeutende Ersparnisse Stakt

finden können , und wenn man beachtet , daß in der Ein¬

führung der so vielfach schon in Anregung gekommenen

Kapitalien - oder Vermögenssteuer eine neue Einnahmsquelle

eröffnet werden kann .
Meine Herren ! Wenn wir die jetzige glänzende . Lage

unserer Finanzen nicht benutzen , um die größte aller Fi¬

nanzoperationen auszuführen , so werden wir darauf so bald

nicht zurückkommen können . Für die Abschaffung der drük -

kendcn Abgaben von geringerem Betrage wird man zu jeder

Zeit Mittel finden . Ihre Kommission ist daher der Mei¬

nung , daß alle disponibeln Mittel zunächst für die Ab¬

schaffung der Herrensrohnden und des Zehn¬

ten verwendet werden sollen . Die Abschaffung der Her -

renfrohnden nimmt nur einen geringen Theil dieser Mittel

in Anspruch .

Hierauf berichtet der Abgeordnete Regenauer :

Meine Herren !

Sie haben so eben die Ansichten der Majorität Ihrer

Kommission über Abschaffung des Zehnten vernommen . Er¬

lauben Sie nunmehr auch der , aus dem Abgeordn . Herr
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und mir bestehenden Minorität Ihrer Kommission , ihre
Meinung vorzukragen . Zwar hätten wir diese unsere Mei¬

nung bei der Diskussion entwickeln können ; allein es schien
uns angemessener , jetzt schon unsere Aeußerung abzugebcn ,
damit Sie , meine Herren , im Stande seyen , die Ansichten
beider Theile vollständig und mit Muse zu prüfen .

Befürchten Sie nicht , daß wir Sie durch ausführliche
Erörterungen ermüden werden . Wir können uns , indem
wir im Allgemeinen auf den Kommissionsbericht der Ma¬
jorität Hinweisen , auf einige Beobachtungen beschränken .

lieber die Zweckmäßigkeit , ja über die Nothwendigkeit , die

Abgabe des Zehnten auf eine oder die andere Weise zu be¬

seitigen , hat im Schooße Ihrer Kommission nie eine Mei¬

nungsverschiedenheit Statt gefunden ; bejahend , herzlich be¬
jahend haben sich in diesem Punkte alle Stimmen ver¬
einigt . Wir — die Minorität — befurchten nicht , daß man
die Aufrichtigkeit unserer Stimmen in Zweifel ziehe ; wir
würden verschmähen , eine Ansicht zur Schau zu tragen ,
zu der wir uns nicht auch in unserm Innern bekennen .
Ihnen , meine Herren , ist es ja wohl bekannt , daß gerade
ein Mitglied der Minorität die ersten ausführlichen Vor -

schläge zur Entfernung des Zehnten vor zwei Jahren schon,
also zu einer Zeit gemacht hat , wo man nach Lage der
Umstände auf besvndern Beifall nicht zu rechnen hatte .

Ihnen ist es gleichfalls bekannt , daß das andre Mitglied
der Minorität — der einzige Abgeordnete in dieser Kam¬
mer , der Zehnten besitzt, und seit 25 Jahren vom Zehnten
lebt — vom ersten Augenblicke an dieser hochwichtigen Ab¬

änderung seine herzlichste Beistimmung gegeben , aber pflicht¬
schuldigst Vorsicht , Entschädigung und Sicherheit für jetzt
und künftig empfohlen hat .

Die Schwierigkeit der Aufgabe haben wir Alle anerkannt ,
und wir haben sie nicht blos in der Höhe des jährlichen
Zehntertrages an sich , sondern auch in der mannichfaltig -

sten Beschaffenheit von Zehutrecht und Zehntlast wahrge -
nommrn .

Tie Höhe des Mittlern jährlichen Zchntertrags kann für
jetzt nur annähernd bestimmt werden , und man wird sich
so lange mit einer annähernden Bestimmung begnügen
müssen , bis die Zehntherrn ihre Einnahmen , Verwalrungs -

kosten und Lasten werden nachgewiesen haben und diese
Nachwcisungön werden geprüft seyn .

Bei Schätzung der Größe des Zchntertrages ergab sich
zwischen der Majorität und Minorität eine Meinungsver¬

schiedenheit . Hierbei wird sich indeß schwerlich wundern , wer
irgend einmal aus mangelhaften Materialien statistische Be¬
rechnungen entworfen hat .

Ein kleines Moment , so oder anders bestimmt , fördert im
Endresultate große Differenzen zu Tag , und hundert Rechner
— verschiedene Wege einscklageud — mögen zu hundert ver¬
schiedenen Ergebnissen gelangen . Die Berechnung wird frei¬
lich immer das meiste Zutrauen verdienen , die mit der tiefe¬
ren Sachkenntniß und der größereil Unbefangenheit gefertigt
ward , die nicht übertreiben will , um zu hindern , und nicht her -
abdrücken , um zu übereilen .

Wie dem aber auch sey , so ist die Minorität doch nicht ei¬

gensinnig genug , um auf ihrer Berechnung beharren zu wol¬
len . Auf ein - bis zweimalhundertlausend Gulden kann es
bei der Größe des Objekts für jetzt ohnehin nicht ankommen ,
und wir werden Ihnen , meine Herren , die Prüfung erleich¬
tern , wenn wir uns der Rechnung der Majorität anschließen .

Hiernach ist die mittlere jährliche Zehnteinnahme nach den
Rechnungen der Domänenadministration und nach dem Ver¬

hältnisse der Gefällsteucrkapitalien der Landesherrschaft und
der übrigen Zchntherrn vorläufig bestimmt .

Jährliche Zehnteinnahme .

Z e h n t h e r r .

I . Domänenfiskus 1,000,000 fl .
II. Standes - und '

Grundherrn , auch
kirchliche Reccp -
turen . . . 674,000 fl .

III . Pfarreien und
Schuldienste . 326,000 fl .

IV. Gemeinden ,
Stiftungen und

Private » . . 436,000 fl .

Nach Abzug der Nach Abzug btr
Nachlässe , Bcr - Nachlässe , Bcr -N o y. waltungikosten u. waltungbkostcn,Steuern . Steuern ».Lasten .
750,000 fl . 400,000 fl.

506,000 fl . 270,000 fl .

277,000 fl . 238,000 fl.

340,000 fl . 197,000 fl.
2,436,000 fl . 1,882,000fr 1,105,000 fr

Dabei sind die Verwaltungökosten , Nachlässe und Steuern ,
der Zehntherren I und II zu .25 Prozent , der Zehntherren III

zu 15 Prozent , jener unter IV endlich zu 20 Prozent , die

privatrechtlichcn Lasten hingegen bei I , II , IV zu 35 , und
bei III zu 12 Prozent angenommen .

Zwar hat der Herr Berichterstatter der Majorität aus den
von der Großherzoglichen Steuerdirektion inzwischen zum
Theil gesammelten Zehntsteueranschlägen neuerdings eine an -



dcre , noch mäßigere Berechnung ausgestellt . Ta wir sie in -

deß nur flüchtig vernommen haben , und in die durchgängige
Anwendbarkeit der Steueranschläge Zweifel setzen , so glau¬
ben wir an der früheren Berechnung , wie sie so eben an¬

gegeben wurde , festhallen zu müssen .
Tie jährliche Summe von 1,882,000 fl . nun ist es , um

deren Deckung cs sich , im Fall der Zehnte aufgehoben
wird , handelt ; denn die auf demselben haftenden privat -

rechtlichen Lasten müssen bestritten , den Zehnthcrren muß
eine

"
Vergütung für den Verlust ihrer Reineinnahme zuge¬

schieden werden . Tie erste Schwierigkeit , die wir in der

Größe des Betrages finden , leuchtet hiernach von selbst ein .
Tie weitere Schwierigkeit liegt , wie schon , gesagt , in

der Manchfaltigkeit von Zehntrecht und Zehntlast , und

diese Schwierigkeit erscheint denen erst im wahren Lichte ,
die mit dem Zehntwesen selbst näher vertraut sind . Man

hüte sich , von den Zehntverhältniffen einer Gemarkung

frischweg auf die Zehntverhaltnisse von 1800 andern zu
schließen ; erst durch die Bekanntschaft mit vielen Fällen
erhält man eine klare Anschauung von der außerordentli¬
chen , hier obwaltenden Verschiedenheit .

Das Zehntrecht ist nicht nur in den / Händen des
Staatsärars , der Standes - und Grundherren . Nein , auch
sehr viele Gemeinden und Privaten , örtliche und Bezirks -

stiflungen , Korporationen , Pfarreien und Schuldienste sind
Zehnthcrren . Hier wird der Zehnte zur Bestreitung des
Staatöaufwandcs bestimmt , dort ist er ein mitunter sehr
bedeutender Thcil des Vermögens adeliger und bürgerlicher
Familien . Hier ist er die Haupt - , vielleicht die einzige
Quelle des Einkommens der Geistlichen und Schullehrer ,
dort ist er andern Bedürfnissen von Kirche und Schule ,
von der Volksschule an bis zur Hochschule , gewidmet .
Hier dient er , die Armuth zu lindern , das Alter zu unter¬

stützen ; dort ist er ein Mittel zur Förderung so manche
andern menschenfreundlichen Zweckes . .

So verschieden der Zehnte ist nach den Eigenthümern ,
denen er zusteht , nach den Zwecken , denen er geweiht ist,
nach der Größe und Art seines Bezuges , so manchfaltig
sind auch die darauf hastenden privatrechtlichcn Lasten nach
Gattung und Umfang . Bald sind es selbst wieder Besol¬
dungen für Geistliche und Lehrer , bald andere Ausgaben
für Kirche und Schule , bald Baulasten an Pfarr - , Schul -
« nd Kirchengcbäuden , bald Ausgaben für Faselvieh und

dergleichen . Die Banlasten selbst —, wie höchst verschieden

sind sie doch ! Hier verknüpft mit dem Rechte , von der

Gemeinde Fuhr - und Handdienste zu verlangen , dort nur
mit einem beschränkten Maße dieses Rechts oder ganz ohne
dasselbe . Hier ganze Gebäude oder einen Bruchtheil der¬

selben , etwa ein Drittel , ein Viertel umfassend ; dort nur
die Lieferung bestimmter Materialien , oder nur die Ferti¬

gung bestimmter Arbeiten , oder nur die Einrichtung ein¬

zelner Haupttheile der Gebäude , z . B . des Langhauses , des

Chors , des Kirchendachcs rc. begreifend . Hier auf ganz
neue Gebäude beschränkt , dort auf Neubauten und Repa¬
raturen ausgedehnt .

Befürchten Sie nicht , meine Herren , daß die Minori¬

tät , indem sie von der Schwierigkeit der Aufgabe eine

flüchtige Skizze entwirft , an der Lösung dieser Aufgabe

verzweifelt , oder Ihnen selbst den Muth benehmen möchte ,
Hand ans Werk zu legen !

Wer gründlich helfen will , muß den Gegenstand , der

seine Hülfe anspricht , im vollem Umfange kennen . Wer

sich Schwierigkeiten verbirgt , wie will er sie zweckmäßig
aus dem Wege räumen ?

Wer den Zehnten abschaffen will , kann dieß unter der

Herrschaft des Rechtes ( die rohe Gewalt hat noch
einen dritten Weg ! ) nur auf einem der folgenden zwei

Wege thun , nämlich

1 ) dadurch , daß er die mittlere , reine Jahreseinnahme
des Zchntherrn erforscht , und statt des Naturalzehnten

fortan diese Reineinnahme jährlich an denselben entrichten

läßt , oder

2 ) dadurch , daß er dein Zehntherrn das Kapital der

jährlichen Reineinnahme verabfolgt , also znr Ablösung des

Zehnten schreitet .
Jeder dieser beiden

'
Wege läßt in der Ausführung eine

Menge verschiedener Bestimmungen zu ; doch ändert dies

nichts am Wesen der Sache .
Beide Wege sind in der That schon zur Ausführung ge¬

kommen ; der erstcre in Baiern und Hessen - Darmstadt ;
der letztere , unter andern in verschiedenen Kantonen der

Schweiz .

Auf dem ersten Wege , dem der Zehntfirirung genannt ,
sind im Königreiche Baiern am Schluffe des letzten Jahres

( k. b. Regierungsblatt 1831 , Seile 231 ) die Zehnten von

mehr als 12,000 Gemeinden , Weilern und Höfen in stän -

dige Renten verwandelt gewesen , und diese ständigen Ren -



ten haben über 100,000 fl . in Geld und 200,000 Scheffel
Getreide betragen .

Auch in den beiden auf dem rechten Rheinufer gelege¬
nen Provinzen des Großhcrzogthums Hessen ist die Zehnt -

firirung größtentheils beendigt .
Sind wir gleich weit entfernt , die Meinung eines unse¬

rer verehrten College » zu theilen , die Meinung nämlich ,
als ob dieser Weg der Zehntfirirung nur aus Rechtsun¬
kunde und Begriffsverwirrung eingeschlagcn worden , so
möchten wir doch jetzt dabei nicht stehen bleiben . Tie neueste
Zeit scheint einen Schritt weiter gebieterisch anzurathen ,
und die Minorität Ihrer Zehntkommission nimmt keinen

Anstand , diesen Schritt zu lhun , indem sie sich für die

Zehntablösung erklärt .
Waren wir indeß hiernach über die Frage ob mit der

Majorität der Kommission einverstanden , so zeigte doch
die Beantwortung der Frage wie die wesentlichste Mei¬

nungsverschiedenheit . Erlauben Sie uns deßhalb , die

Skizze eines Gesetzentwurfs , wie er nach unserer Ansicht
beschaffen seyn sollte , vorzulegen , sofort unfern Hanptan -

trag zu entwickeln . Sie werden bei der Begründung un¬
serer - Vorschläge wahrnehmen , wo und warum wir der
Majorität nicht beistünmen konnten .

( Tie Begründung werden wir nur bei den wichtigsten
Punkten beifügen ) .
L Skizze eines Gesetzentwurfs über die Ablö¬

sung der Zehnten .
1) „ Ter Zehnte von künftig eröffnet werdenden , so wie

jener von bereits eröffneten , aber noch in den Fkeijahren
befindlichen Neubrüchen hört vom 1 . Januar 1832 an un -

entgeldlich auf ."

2 ) „ Von gleichem Zeitpunkte an wird der Blutzehnte ,
dessen Lasten auf die Gemeinde , in deren Gemarkung die

Zehntpflicht haftete , übergehen , aufgehoben . Ter Bezugs¬
berechtigte erhält eine Entschädigung , die im Fünfzehnfa¬
chen der ans einem Durchschnitt der Jahre 1811 bis 1830
berechneten jährlichen Reineinnahme besteht .

„ Mangeln die Rechnungen dieser Periode , so wird die

Reineinnahme dnrch beeidigte Schätzer bestimmt ."

„ Das Entschädigungskapital wird zur Hälfte aus der
Staatskasse , und zur Hälfte von der Gemeinde geleistet .
Haftet die Zehntpflicht nur auf einzelnen Häusern in der
Gemeinde , so kann der Blutzehnte für die Gemeindskasse !

so lange foribezogen werden , bis ihre Auslage getilgt ist ." I

3 ) „ Aller andre , von Felderzeugniffen fällige Zehnte
kann durch die Gemeinde der zehnpflichtigen Gemarkung
abgclöst werden . Der Zehnthcrr muß die Ablösung gestat¬
ten , wenn aller , ihm innerhalb der Gemarkung zustehender
Zehnte abgekauft werden will ."

Hier , meine Herren , ist die Minorität Ihrer Kommis¬

sion von deren Majorität wesentlich verschiedener Ansicht .
Tie Majorität nämlich will ein Gesetz , das da sagt : der

Zehnte ist abgeschafft , oder mit andern Worten — er muß

abgclöst werden ; wir aber wollen ein Gesetz , das da sagt >-

er kann abgelöst werden .
Das Gesetz der Zehntablösung wird im Interesse der

zehntpflichtigcn Güterbesstzer verlangt ; ihnen zunächst soll

hiedurch eine Erleichterung verschafft , ihnen zunächst eine

Wohlthat erzeugt werden . Ob das Gesetz , wie es gegeben
wird , diese Wohlthat wirklich gewähre , das werden die

Betheiligten am besten selbst benrtheilen . Mögen die Nor¬

men , die zur Ablösung festgesetzt werden , im Allgemeinen
noch so liberal seyn , so können doch Fälle bestehen , in

denen die Ablösung nach den gegebenen Normen von den

- Interessenten nicht für vortheilhaft erachtet wird . Man
denke — um von diesen Fällen nur Einen zu nennen —

an eine , auf dem Zehnten haftende , besonders beschwerliche
Baulast . Ist den Zehntholden frei gestellt , ob sie ablö -

sen wollen , so wird das Gesetz überall , wo es zum Voll¬

züge kömmt , eine Wohlthat seyn . Müssen aber die Zehnt -

holden ablösen , so wird das Gesetz zuweilen auch da zur
Anwendung kommen , wo es überhaupt oder wenigstens für

jetzt noch zur Blage wird .
Wer weiß nicht , daß an sich sehr milde Ablösungsgcsetze

oft nur darum gehässig sind , weil sic einen Zwang enthal¬
ten , weil sie — kurzsichtig genug — das für unbedingt
und unzweifelhaft wohlthätig erkennen , was der Gesetzge¬
ber , dem denn doch alle Fälle unmöglich gegenwärtig seyn
können , dafür gehalten hat ?

Wie leicht ist Täuschung möglich , und wie , wenn sich der
Gesetzgeber auch hier täuschen würde ? Wie , wenn er bei
Ausführung einer so wichtigen Maaßregel den Wunsch der
Mehrheit des Volkes nicht richtig erkannt hätte , wenn er ,
anstatt Tank zu ernten , häufig Unzufriedenheit wahrnch -
men müßte ?

Man weise nicht hin auf die vielen , hier vorliegenden
Petitionen . Sie alle haben zunächst die Vorschläge des
chrenwerthen Proponenten im Auge , und diese Vorschläge
sind nicht die Ihrer Kommission uud schwerlich die Grund -

> läge des künftigen Gesetzes ,
I ( Fortsetzung folgt . )

Redacteur : A . S - Grimm , erster Secretär der zweiten Kammer . Verleger : Buchhändler Cb . Th . Groot .
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